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Nicht Bestand
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Planungsstand 01.08.2025,
Liegenschaftskataster Stand 12/2021

Bebauungsplan
"Blumenrod V. und VI. BA"

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
Der Magistrat
Stadtentwicklungsamt
Leiterin: Dipl.-Geogr. Eva Struhalla

Limburg, den____________                                              _________________
                                                                                           Dr. Marius Hahn
                                                                                            (Bürgermeister)

Verfahrensstand
VERÖFFENTLICHUNG

Stadtteil
Limburg (Innenstadt)

1. Grundlage: Gesamtflächennutzungsplan genehmigt durch den RP (Az. 34-61d 04/01) am 26.08.1983
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 24.03.2011

2. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB durch die Stadtverordnetenversammlung vom 29.09.2020

3. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 (1) BauGB am 26.02.2021

4. Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB am 26.02.2021

5. Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gem. § 3 (1) BauGB vom 08.03.2021
bis einschl. 24.03.2021

6. Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB mit
Schreiben vom

10. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB vom 
bis einschl.

11. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom

12. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB vom

13. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB vom 
bis einschl.

9. 1. erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a (3) BauGB vom 
bis einschl.

10. 1. erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a (3) BauGB vom 
bis einschl.

9. 2. erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a (3) BauGB vom 
bis einschl.

10. 2. erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a (3) BauGB vom 
bis einschl.

11. Satzungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung gem. § 10 (1) BauGB
am

12. Amtliche Bekanntmachung Satzungbeschluss am  

VERLAUFSPROTOKOLL
ausgefertigt am:_________________                  ___________________
                                                                                    (Dr. Marius Hahn)
                                                                                      Bürgermeister       
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Art der baulichen Nutzung
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet (Nicht überbaubar I Überbaubar)

SO Sondergebiet (Nicht überbaubar I Überbaubar)

Überhaken für Markierung von Zugehörigkeiten von Nutzungen

Maß der baulichen Nutzung
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 BauNVO)

    GRZ Grundflächenzahl

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z. B. II

II-III Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß, z.B. II-III

       II Zahl der Vollgeschosse als zwingendes Maß, z.B. II

     GH maximale Gebäudehöhe in Metern über Normalhöhennull (NHN)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

     a1 abweichende Bauweise (s. TF Nr. 3.1)

a2 abweichende Bauweise (s. TF Nr. 3.2)

       g geschlossene Bauweise

Nur Doppelhäuser zulässig

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Nur Hausgruppen zulässig

Baulinien

Baugrenzen

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

Zweckbestimmung: Rad- und Gehweg

Zweckbestimmung: Gehweg

Zweckbestimmung: Mischverkehrsfläche

Fläche für Pavillon

Ver- und Entsorgung
(§ 9 Abs.  1 Nr. 12 und Nr. 14 BauGB)

Fläche für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung: Strom

Zweckbestimmung: Abfall

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Unterirdische Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

     PG Private Grünflächen

Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Parkanlage mit höherer Anpflanzdichte von Bäumen 
(s. TF Nr. 6.1)

Zweckbestimmung: Spielplatz

Schutz und Pflege von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB, § 9 Abs. 6 BauGB)

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen

      E1 Maßnahmenbezeichnung, z. B. E1

Baum zu Pflanzen

Baum zu Erhalten

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

  St KiTa Umgrenzung von Flächen für Stellplätze für eine Kindertagesstätte

     GSt Umgrenzung der Flächen für Gemeinschaftsstellplätze

(A), (B), (C) Kennzeichnung zur Zuordnung der Gemeinschaftsstellplätze (s. TF Nr. 4.2)

    TGa Umgrenzung der Flächen für Tiefgaragen

    GFL Mit Geh- (G), Fahr- (F) und Leitungsrechten (L) zu belastende Flächen

Mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und Fahrrecht für Fahrradfahrende 
zugunsten der Allgemeinheit zu belastende Flächen (s. TF Nr. 9)

Mit Gehrecht zugunsten der Anlieger und Fahrrecht für Fahrradfahrende zugunsten
der Anlieger zu belastende Flächen (s. TF Nr. 9)

Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Abgrenzung von unterschiedlicher Art und Maß der baulichen Nutzung

     FD Nur Flachdach zulässig

     FD* Nur Flachdach mit intensiver Dachbegrünung zulässig

     SD Nur Satteldach zulässig

Firstrichtungspfeil

Vorgartenzone

Geplante Wege innerhalb der öffentlichen Grünfläche (Hinweis)

Geplante Wegespur Flugfeld (Hinweis)

Geplante  Entwässerungsgraben (Hinweis)

110-kV-Freileitung (nachrichtlich)

Schutzstreifen zu 110-kV-Freileitung (nachrichtlich)

Abspannmast zu 110-kV-Leitung (nachrichtlich)

TEXTLICHE FESTSETZUNGENPLANZEICHENERKLÄRUNG
I Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wird festgesetzt:

1.1. Art der baulichen Nutzung
Gemäß § 4 BauNVO werden ein allgemeines Wohngebiet, das sich hinsichtlich der Art der Nutzung in die
Teilgebiete WA 1, WA 2 und WA 3 gegliedert, sowie zwei Sondergebiete festgesetzt.

1.1.1. Allgemeines Wohngebiet – WA 1 (inkl. WA 1 (A) – WA 1 (C)) und WA 3
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die im allgemeinen Wohngebiet (WA 1, inkl. WA 1 (A) – WA 1 (C)) und
WA 3 ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5
BauNVO unzulässig.

1.1.2. Allgemeines Wohngebiet – WA 2
Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind im Allgemeinen Wohngebiet (WA 2) die ausnahmsweise zulässigen Betriebe
des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen
allgemein zulässig.
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die im allgemeinen Wohngebiet (WA 2) ausnahmsweise zulässigen
Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO unzulässig.

1.1.3. Sondergebiet - Mobilität, Energie und Infrastruktur - SO
Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO sind in den festgesetzten Sondergebieten (SO) – Mobilität, Energie und
Infrastruktur – ausschließlich folgende Nutzungen zulässig:
- Mobilitätsstationen als Gemeinschaftsanlagen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB, insbesondere für

Pkw-Stellplätze, zur Bündelung für den über den im Bebauungsplan definierten Stellplatzschlüssel
hinausgehenden Bedarf an weiteren Stellplätzen, wie bspw. Besucherstellplätze oder weitere private
Stellplätze, außerdem für Fahrradabstellanlagen, Ladeinfrastruktur, Reparaturstationen, Paketstationen
und Car- und Bike-Sharing Angebote,

- Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte sowie

- im obersten Geschoss Anlagen für sportliche Zwecke.
Eine Fassadennutzung (z. B. Kletter-/Boulderwand) sowie Informationselemente (z. B. Fahrpläne, Karten,
Verfügbarkeit von Car- und Bike-Sharing etc.) sind ebenfalls zulässig.

1.2. Maß der baulichen Nutzung
1.2.1. Gebäudehöhe

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO werden für die Bebauung in den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sowie in
den Sondergebieten Gebäudehöhen als Höchstgrenze in Metern über Normalhöhennull (m ü. NHN) festgesetzt.
Als oberer Bezugspunkt gilt bei Flachdächern die Oberkante der Attika, bei Satteldächern der First und bei
sonstigen Dachformen die Oberkante des Gebäudes.
Die maximale Höhe an der Oberkante eines Gebäudes berücksichtigt bereits ein mögliches Nicht-Vollgeschoss
(Staffelgeschoss).
Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt:
a) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO können die festgesetzten Gebäudehöhen durch untergeordnete Bauteile

oder bauliche Anlagen - z. B. haustechnische Anlagen, Treppenhäuser, Antennen, Aufzugsüberfahrten,
Kamine, Lüftungseinrichtungen, Oberlichter - auf den baulich zugeordneten Dachflächen überschritten
werden. Das höchstzulässige Maß der Überschreitungen beträgt 2,0 m in der Höhe. Der Flächenanteil der
Überschreitungen je Dachfläche darf insgesamt 30 % nicht übersteigen. Die Dachaufbauten müssen
mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Gebäudeaußenkante zurücktreten. Von diesem Maß des
Zurücktretens ausgenommen sind Fahrstuhlüberfahrten und Treppenhäuser.

b) Solarenergetische Anlagen dürfen auf mehr als 30 % je Dachfläche die festgesetzte Gebäudehöhe um
max. 1 m überschreiten; sie müssen um das Maß ihrer Höhe von der Gebäudekante zurücktreten.

1.2.2. Grundflächenzahl
Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO kann in den festgesetzten Sondergebieten die zulässige Grundfläche
durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich
unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 1,0 überschritten werden.

2. Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB wird festgesetzt:
Gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 3 BauNVO wird für die überbaubaren
Grundstücksflächen festgesetzt, dass die Baugrenzen durch Terrassen inkl. Überdachung und Balkone bis
maximal 3,0 m überschritten werden dürfen.

3. Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt:

3.1. Abweichende Bauweise – a1
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete, welche mit a1
gekennzeichnet sind, sind Gebäude als Hausgruppen zu errichten. Dabei ist das oberhalb des Erdgeschosses
liegende Staffelgeschoss an genau eine Grundstücksgrenze anzubauen.

3.2. Abweichende Bauweise – a2
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete, welche mit a2
gekennzeichnet sind, sind Gebäude als Hausgruppen, aber angrenzend an eine festgesetzte geschlossene
Bauweise ohne seitlichen Grenzabstand zu errichten.

4. Flächen für Nebenanlagen sowie die Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB wird festgesetzt:

4.1. Stellplätze
Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO sind innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete Garagen und Carports nur innerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Oberirdische Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen sowie in den nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB dafür festgesetzten „Flächen für
Gemeinschaftsstellplätze (GSt)“ und den festgesetzten „Vorgartenzonen“ zulässig.

4.2. Flächen für Gemeinschaftsstellplätze (GSt)
Innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsstellplätze [GSt (A) – GSt (C)] sind ausschließlich zugeordnete
Stellplätze gemäß der nachstehenden Auflistung zulässig:
- Innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsstellplätze mit der Kennzeichnung GSt (A) sind ausschließlich

Stellplätze der allgemeinen Wohngebiete mit der Kennzeichnung WA 1 (A) zulässig.
- Innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsstellplätze mit der Kennzeichnung GSt (B) sind ausschließlich

Stellplätze der allgemeinen Wohngebiete mit der Kennzeichnung WA 1 (B) zulässig.
- Innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsstellplätze mit der Kennzeichnung GSt (C) sind ausschließlich

Stellplätze der allgemeinen Wohngebiete mit der Kennzeichnung WA 1 (C) zulässig.
Innerhalb sämtlicher Flächen für Gemeinschaftsstellplätze [GSt (A) – GSt (C)] sind darüber hinaus
Fahrradabstellplätze sowie Aufstellflächen für Abfallsammelbehälter zulässig.

4.3. Vorgartenzone
Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO sind Nebenanlagen in den in der Planzeichnung festgesetzten
Vorgartenzonen unzulässig; Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder sowie umbaute Müllbehälter sind
hiervon ausgenommen.

4.4. Flächen für Tiefgaragen (TGa)
Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete sind Tiefgaragen nur innerhalb der festgesetzten „Flächen für
Tiefgaragen (TGa)“ sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.
Innerhalb der „Flächen für Tiefgaragen (TGa) sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
Lagerflächen, Abstellräume sowie Technik- und Nebenräume bis zu einer maximalen Fläche von 20 % der
Tiefgaragenfläche zulässig.

5. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Anschluss anderer Flächen an
Verkehrsflächen
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB wird festgesetzt:

5.1. Quartiersplatz mit Pavillon
Innerhalb der Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Quartiersplatz mit Pavillon“ ist in dem mit
„Fläche für Pavillon“ gekennzeichneten Bereich ein Pavillon zur platzspezifischen Nutzung mit einer maximalen
Grundfläche von 250 m² und einer maximalen Gebäudehöhe von 184,3 m ü. NHN zulässig. Innerhalb der
Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Quartiersplatz mit Pavillon“ sind ausschließlich
Fußgänger- und Radverkehre der Allgemeinheit sowie Ver- und Entsorgungsverkehre und Rettungsverkehre
zulässig. Der Stellplatzbedarf kann in den Mobilitätsstationen nachgewiesen werden.

5.2. Mischverkehrsfläche
Innerhalb der Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Mischverkehrsfläche“ sind ausschließlich
Fußgänger- und Radverkehre der Allgemeinheit sowie Ver- und Entsorgungsverkehre und Rettungsverkehre
zulässig.

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

6.1. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung
Parkanlage mindestens ein Baum je 250 m² gemäß der Artenvorschlagsliste 1 zu pflanzen. Innerhalb der
öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage * ist abweichend von der vorstehenden
Regelung mindestens ein Baum je 170 m² gemäß der Artenvorschlagsliste 1 zu pflanzen.
Für die Ansaat innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage bzw. Parkanlage *
ist ein zertifiziertes Regiosaatgut Westdeutsches Berg- und Hügelland, Anteil Kräuter 50% zu verwenden. Es ist
eine 2-schürige Mahd vorzunehmen.

6.2. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Retentionsfläche
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung
Retentionsfläche für die Ansaat ein zertifiziertes Regiosaatgut Westdeutsches Berg- und Hügelland für
Feuchtwiese, Ufersaum zu verwenden. Es ist eine 1-schürige Mahd vorzunehmen.

6.3. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Auslauffläche für Hunde
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung
Auslauffläche für Hunde mindestens sieben Bäume gemäß der Artenvorschlagsliste 1 zu pflanzen. Die Bäume
sind mit einem dauerhaften Baumschutz, Mindestabstand 50 cm zum Stamm, zu versehen. Für die Ansaat ist
eine Gebrauchsrasenmischung zu verwenden. Die Einfriedung ist mit standortgerechten Hecken und
Sträuchern sowie mit Zäunen aus Holz oder Metall mit einer Höhe von mindestens 1,4 m und maximal 1,6 m
herzustellen, wobei das „Einweben“ aus Kunststoffbändern unzulässig ist. Anlagen zur Bewegungsförderung
und zum Witterungsschutz sind zulässig, wobei die einzelne Anlage max. 30 m² und die Gesamtfläche
insgesamt max. 100 m² betragen darf. Ebenfalls sind Lärmschutzmaßnahmen zum Vogelschutzgebiet hin
zulässig.

6.4. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Schutzzone zum SPA-Gebiet
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung
Schutzzone zum SPA-Gebiet keine öffentlich zugänglichen Wege zulässig. Innerhalb dieser Fläche sind
gestaffelte Bepflanzung mit Baum-/ Gehölzgruppen vorzunehmen. Diagonale Sichtachsen vom Plangebiet in
die Feldflur sind in der Form zu schaffen, dass von der Feldflur her Richtung Plangebiet eine geschlossene
Abschirmung erreicht wird. Dabei ist mindestens ein Baum je 70 m² gemäß der Artenvorschlagsliste 2 zu
pflanzen. Die in Artenliste 2 als „schnell wachsende Gehölze“ gekennzeichneten Arten sind im Verhältnis 1 : 2
zu den übrigen Arten zu pflanzen. Für die Ansaat ist C3.2 - HALM Hessische Blühmischung zu verwenden.

6.5. Private Grünfläche
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind innerhalb der privaten Grünflächen auf mindestens 10 % der Fläche
standortheimische Gehölze der Artenliste 2 zu pflanzen.

6.6. Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind innerhalb der privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung Spielplatz
auf mindestens 10 % der Fläche standortheimische Gehölze der Artenliste 2 mit der Kennzeichnung „für
Spielplatz geeignet“ zu pflanzen.

6.7. Beleuchtung
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind innerhalb der öffentlichen Grünflächen, der allgemeinen Wohngebiete
sowie der Sondergebiete als Außenbeleuchtung nur insektenfreundliche Lichtquellen zulässig, die vorwiegend
langwelliges Licht emittieren (LED ≤ 3.000 Kelvin - warmweiße LED). Die Leuchten müssen nach oben und zur
Seite abgeschirmt sein. Sie dürfen keine Kühlschlitze aufweisen und sich nicht über 60 °C erhitzen. Die
Beleuchtung von Hauswänden ist nur mit nach unten gerichteter Beleuchtung zulässig.

7. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB sind Telekommunikations- sowie sonstige Versorgungsleitungen unterirdisch
zu führen.

8. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
8.1. Retentionsflächen

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB werden für den Rückhalt und vorrangig für die Verdunstung des
Niederschlagswassers öffentliche Grünflächen mit den Zweckbestimmungen Retentionsfläche festgesetzt. Für
den Nachweis der Wasserbilanz ist jeweils eine Retentionsfläche ARF von 10 % der angeschlossenen Fläche
Ab(ARF=0,1AB) anzusetzen. Die Einstauhöhe darf 30 cm nicht überschreiten.

8.2. Einleitung von Niederschlagswasser
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind bei Gebäuden ohne eine intensive Dachbegrünung gemäß Ziffer 12.3
dieser textlichen Festsetzungen Speicher (z. B. Regengarten, Zisterne oder eine Kombination dieser beiden) zu
errichten, zu denen das anfallende Niederschlagswasser geleitet wird. Gemeinschaftsanlagen sind zulässig. Bei
den Speichern ist eine technische Abflussdrosselung von max. 10 L/(s∙ha) in die Muldenrinnen der
angrenzenden Straßen, die naheliegenden Gräben oder, soweit vorhanden, in den Niederschlagswasserkanal
zulässig. Die Speicher sind für ein 5-jähriges Wiederkehrintervall zu bemessen.

9. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB werden innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA) die folgenden Geh-,
Fahr- bzw. Leitungsrechte festgesetzt:
- Die mit GF 1 bezeichneten Flächen sind mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und mit einem

Fahrrecht für Fahrradfahrende zugunsten der Allgemeinheit gemäß Planeintrag zu belasten.
- Die mit GF 2 bezeichneten Flächen sind mit einem Gehrecht zugunsten der Anlieger und mit einem

Fahrrecht für Fahrradfahrende zugunsten der Anlieger gemäß Planeintrag zu belasten.
- Die mit L bezeichnete Fläche ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträgern

gemäß Planeintrag zu belasten.
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB werden innerhalb der allgemeinen Wohngebiete und der öffentlichen
Grünflächen die folgenden Geh-, Fahr und Leitungsrechte festgesetzt:
- Die mit GFL bezeichneten Flächen sind mit einem Gehrecht zugunsten der Anlieger, mit einem Fahrrecht

zugunsten der Anlieger und mit einem Leitungsrecht für die Ver- und Entsorgungsträger gemäß
Planeintrag zu belasten.

10. Energieversorgung
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf den Dachflächen der Gebäude in den festgesetzten allgemeinen
Wohngebieten Photovoltaikanlagen mit einer Mindestleistung von 1kWp pro Wohneinheit zu errichten.

11. Lärmschutzmaßnahmen
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird festgesetzt:

11.1. Fensterunabhängige Belüftung
Innerhalb der „Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen“
ist bei Schlaf- und Kinderzimmern bei einem Beurteilungspegel > 45 dB(A) im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00
Uhr) eine fensterunabhängige Belüftung durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige
Maßnahmen bei geschlossenen Fenstern und Türen sicher zu stellen.

11.2. Geschlossene Fassade
Die Fassaden der Gebäude innerhalb der Sondergebiete „Mobilität, Energie und Infrastruktur“ sind als
geschlossene Fassaden zu errichten. Des Weiteren ist das oberste Parkdeck geschlossen zu errichten.
Eine (Teil-)Öffnung der Fassade bzw. des obersten Parkdecks ist im Einzelfall zulässig, wenn im
bauordnungsrechtlichen Verfahren anhand einer schalltechnischen Untersuchung nachgewiesen wird, dass an
den maßgeblichen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden bzw. durch
anderweitige Schallschutzmaßnahmen die Einhaltung der Immissionsrichtwert der TA Lärm (z. B.
Lärmschutzwand) sichergestellt wird.

12. Erhalt und Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB sind zusätzlich zu den Maßnahmen gemäß Ziffer 6 dieser
Festsetzungen im Bebauungsplangebiet folgende Begrünungsmaßnahmen durchzuführen und dauerhaft zu
erhalten:

12.1. Zu erhaltende Bäume
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB sind innerhalb der festgesetzten Flächen E1 die vorhandenen Gehölze
dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. Eine Entnahme von Gehölzen für Wege und notwendige
Wassergräben ist zulässig. Die Gehölzentnahme ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Abgängige
Gehölze sind in der jeweiligen Fläche gemäß der Artenvorschlagsliste 2 selbst zu ersetzen.
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB sind innerhalb der festgesetzten Flächen E2 die vorhandenen Gehölze
dauerhaft zu erhalten und durch Anpflanzungen gemäß der Artenvorschlagsliste 2 so zu ergänzen, dass von
der Feldflur her Richtung Plangebiet eine geschlossene Abschirmung erreicht wird. Die in Artenliste 2 als
„schnell wachsende Gehölze“ gekennzeichneten Arten sind im Verhältnis 1 : 2 zu den übrigen Arten zu
pflanzen. Eine Entnahme von Gehölzen für Wege ist zulässig. Die Gehölzentnahme ist auf das notwendige
Maß zu beschränken. Abgängige Gehölze sind in der jeweiligen Fläche gemäß der Artenvorschlagsliste 2
selbst zu ersetzen.

12.2. Anzupflanzende Bäume
An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Standorten sind Einzelbäume gemäß der Artenvorschlagsliste
3 zu pflanzen. Die Standorte können um bis zu 5 m verschoben werden.
Innerhalb der Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Quartiersplatz mit Pavillon“ sind neben
den in der Planzeichnung festgesetzten anzupflanzenden Einzelbäumen weitere zehn Bäume gemäß der
Artenvorschlagsliste 3 zu pflanzen.

12.3. Dachbegrünung
Die Flachdächer von Gebäuden, welche innerhalb von überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb der
allgemeinen Wohngebiete bzw. der Sondergebiete mit der Festsetzung FD* errichtet werden, sind mit einer
intensiven Dachbegrünung zu bepflanzen. Die Vegetationstragschicht ist mit einer Stärke von mindestens
30 cm zuzüglich Filter- und Drainschicht herzustellen. Das Wasserspeichervermögen muss mindestens
30 mm/m² betragen. Bei Wassersättigung des Dachaufbaus ist ein Abfluss vom Dach zulässig, wobei der
zulässige Abfluss auf 10 L/(s?ha) Dachfläche gedrosselt wird. Ausgenommen hiervon sind Dachterrassen und
technische Aufbauten, die auf max. 30 % der Dachfläche zulässig sind. 50% der gemäß diesen Festsetzungen
zu erstellenden Dachbegrünung eines zu beantragenden Vorhabens kann statt als intensive Dachbegrünung
als extensive Dachbegrünung mit einer Vegetationstragschicht mit einer Stärke von mindestens 15 cm
zuzüglich einer Filter- und Drainschicht erfolgen, wenn diese mit Photovoltaikelementen überlagert wird. Auch in
diesem Fall ist der zulässige Abfluss auf 10 L/(s∙ha) Dachfläche zu drosseln (nachgeschaltete Drossel).
In den festgesetzten Sondergebieten kann auf die vorstehend festgesetzte Dachbegrünung verzichtet werden,
wenn gemäß Ziffer 11.2 dieser Festsetzungen das oberste Parkdeck nicht geschlossen und demnach als
offenes Parkdeck errichtet wird. Auch in diesem Fall ist der zulässige Abfluss auf 10 L/(s∙ha) Dachfläche zu
drosseln (nachgeschaltete Drossel).
Die sonstigen Flachdächer der Gebäude sowie Nebenanlagen (z. B. Gartenschuppen) bzw. Satteldächer mit
einer Neigung von bis zu 20 ° sind mit einer extensiven Dachbegrünung zu bepflanzen. Die
Vegetationstragschicht ist mit einer Stärke von mindestens 8 cm zuzüglich Filter- und Drainschicht herzustellen.
Ausgenommen hiervon sind Dachterrassen und technische Aufbauten, die auf max. 30 % der Dachfläche
zulässig sind. Photovoltaikelemente sind über der Dachbegrünung zulässig. Die Festsetzung gilt auch für
Gebäude, welche innerhalb von überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden, in denen keine Dachform
festgesetzt ist.

12.4. Fassadenbegrünung
Innerhalb der Sondergebiete sind mindestens 30 % der vertikalen Fassadenflächen zu begrünen.
Ausgenommen hiervon sind Einfahrtsbereiche, Türen, Fenster und technische Einrichtungen, welche bei der
prozentualen Flächenberechnung nicht heranzuziehen sind.
Für die Fassadenbegrünung ist mindestens eine Kletterpflanze je laufendem Meter Wand bei Selbstklimmern
mit Bodenanschluss bzw. mindestens eine Kletterpflanze je zwei laufenden Metern Wand bei Rank- und
Schlingpflanzen mit Bodenanschluss zu verwenden. Bei Rank- und Schlingpflanzen ist eine Kletterhilfe
vorzusehen.
Ausnahmen von der Fassadenbegrünung von Gebäudefassaden, die der Energiegewinnung dienen, sind
zulässig.

12.5. Begrünung der Tiefgaragenflächen
Der obere Abschluss der Tiefgaragenflächen (TGa) soweit diese nicht mit Gebäuden, Wegen, Spielplätzen und
sonstigen Nebenanlagen überbaut werden, sind zu begrünen. Die Vegetationstragschicht ist in einer Stärke von
60 cm Bodensubstrat zuzüglich Filter- und Drainschicht auszubilden.

12.6. Pflanzvorgaben
Für die festgesetzten Pflanzungen der Ziffern 6 und 12 dieser Festsetzungen ist Pflanzmaterial geeigneter
Herkünfte zu verwenden. Vorzusehen ist gebietseigenes Gehölz, Herkunft naturräumliche Region Hessen: 31 =
Limburger Becken, ersatzweise Herkunftsgebiet 4 (Westdeutsches Berg- und Hügellandland); der Nachweis ist
zu erbringen.
Die anzupflanzenden Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang oder mutwilliger
Zerstörung gleichwertig zu ersetzen

12.7. Artenvorschlagslisten
Nicht abschließende Vorschlagslisten zur Gehölzverwendung
Die Pflanzqualitäten sind verbindlich.

12.7.1. Artenvorschlagsliste 1: „Baumpflanzungen“
Bäume, Mindestqualität: Hochstamm, 3 x.v., mB, STU 16-18 cm

Botanischer Name Deutscher Name
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
Juglans nigra Schwarznuss
Juglans regia Walnuss
Larix decidua Europäische Lärche
Malus domestica Kulturapfel
Malus spec. Apfel
Platanus orientalis Morgenländische Platane
Prunus avium Vogelkirsche
Prunus domestica Pflaume/ Hauszwetschge
Prunus padus Traubenkirsche
Prunus spec. Kirsche (in Sorten)
Pyrus communis Kulturbirne
Pyrus pyraster Wildbirne
Salix alba Silberweide
Sorbus aria Echte Echte Mehlbeere
Sorbus domestica Speierling
Sorbus intermedia Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus laevis Flatterulme

12.7.2. Artenvorschlagsliste 2: „Flächige Baum- und Strauchpflanzungen“
Bäume, Mindestqualität: Hochstamm, 3 x.v., mB, STU 16 - 18 cm
Heister, 2xv
Botanischer Name Deutscher Name
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
*Prunus avium Vogelkirsche
Pyrus pyraster ** Wildbirne
Sorbus aucuparia Eberesche
*Populus tremula Zitterpappel
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus laevis Flatterulme
*Prunus padus Traubenkirsche
*Betula pendula Hänge-Birke
*Larix decidua Europäische Lärche
*Alnus glutinosa Schwarz-Erle
* schnell wachsende Gehölze ** für Spielplatz geeignet

Sträucher, 2x. v., 100-150 cm, 3-5 Triebe
Botanischer Name Deutscher Name
Berberis vulgaris Berberitze
Cornus mas ** Kornelkirsche
*Cornus sanguinea ** Roter Hartrigel
*Corylus avellana ** Haselnuss
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn
Cytisus scoparius Besenginster
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Ribes rubrum ** Johannisbeere
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn
Rosa canina Hundsrose
Rosa rubiginosa Wein-Rose
*Salix caprea ** Sal-Weide
Salix rosmarinifolia ** Lavendel-Weide
Salix purpurea ** Purpur-Weide
*Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
* schnell wachsende Gehölze ** für Spielplatz geeignet

12.7.3. Artenvorschlagsliste 3: „Baumpflanzungen“
Bäume, Mindestqualität: Hochstamm, 3 x.v., mB, STU 16-18 cm

Botanischer Name Deutscher Name
Aesculus x carnea Rotblühende Rosskastanie
Amelanchier arborea 'Robin Hill' Baum-Felsenbirne
Betula nigra Schwarz-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus mas (Hochstamm) Kornelkirsche
Crataegus x lavallei 'Carrierei' Apfeldorn
Crataegus x persimilis 'Splendens' Pflaumenblättriger Weißdorn
(Hochstamm)
Erilobus trilobatus Dreilappiger Apfel
Fraxinus ornus Blumen-Esche
Gleditsia triacanthos Gleditschie
Ostrya carpinifolia Hopfenbuche
Parrotia persica 'Vanessa' (Hochstamm) Eisenholzbaum
Platanus x hispanica 'Pyramidalis' Pyramiden-Platane
Populus tremula Zitterpappel, Espe
Prunus mahaleb Stein-Weichsel
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus intermedia Mehlbeere
Tilia cordata 'Rancho' Kleinkronige Winterlinde
Tilia tomentosa Silberlinde
Ulmus laevis Flatterulme

13. Stellplatzschlüssel
In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 findet die Satzung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn über
Garagen oder Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder (Stellplatzsatzung) Anwendung.
Dabei gilt die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung gültige Stellplatzsatzung der Kreisstand Limburg a. d. Lahn.
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 (inkl. WA 1 (A) bis WA 1 (C)) findet die o. g. Stellplatzsatzung
ebenfalls Anwendung mit Ausnahme der Regelungen zu der Zahl der herzustellenden Garagen, Stellplätze und
Abstellplätze (zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses § 4 der Stellplatzsatzung vom 20.12.2007). Abweichend
hiervon wird für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 (inkl. WA 1 (A) bis WA 1 (C)) folgender Stellplatzschlüssel
festgelegt: Für alle Wohn- und Nutzungseinheiten ist ein Stellplatzschlüssel von genau 1,0 Stellplatz je Wohn-
oder Nutzungseinheit auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen. Der Nachweis der Fahrradabstellplätze hat
für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 (inkl. WA 1 (A) bis WA 1 (C)) entsprechend der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses gültigen Stellplatzsatzung zu erfolgen.

II. Gestalterische Festsetzungen
Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 91 Abs. 1 HBO werden folgende gestalterische Festsetzungen
getroffen:

1. Dachform / Dachneigung / Dacheindeckung
a) Bei Gebäuden mit der Festsetzung eines Flachdaches ist eine Dachneigung bis maximal 5 Grad zulässig.

Die Attiken eines Gebäudes müssen dabei die gleiche Höhe ü. NHN aufweisen.
b) Dacheindeckungen sind in den Farben schwarz, schiefergrau oder anthrazit – ähnlich den RAL-Tönen

7010 bis 7012, 7015, 7016, 7021, 7022, 8022, 9004, 9005, 9011 und 9017 – sowie in rot, rotbraun oder
braun – ähnlich den RAL-Tönen 3000 bis 3011, 8011 bis 8022, 8028 und 8029 – zulässig.

Die Angaben können sinngemäß auf Farbsysteme anderer Hersteller übertragen werden.
Glasierte, hochglänzende und edelengobierte Dachziegel sind im gesamten Baugebiet ausgeschlossen.

2. Fassadenmaterialien
Gebäudefassaden dürfen nur in Holz, Lehm, Kalk- oder Lehmputz, Mauerwerk, verklinkerte Fassaden, Schiefer
und Wärmedämmverbundsysteme mit nachhaltigen Materialien (keine Polystyrol-Hartschaumplatten)
ausgebildet werden.
An untergeordneten Fassadenteilen können auf max. 25 % einer jeweiligen Fassade auch Fassadenmaterialien
wie Naturstein, Sichtbeton oder großflächige Glasflächen eingesetzt werden. Als untergeordnet gelten
Fassadenteile wie insbesondere Sockel, Eingangsbereiche, Fensterumrandungen, Fassadenbänder,
Dachränder, Erker oder zusammenhängende, gliedernde Fensteröffnungen.

3. Einfriedungen
a) Grundstückseinfriedungen dürfen ausschließlich als Hecken, Holzzäune oder als Draht- und

Stabgitterzäune in Kombination mit hinterpflanzten Hecken errichtet werden. Die Zäune sind dabei nur
ohne ergänzenden künstlichen Sichtschutz zulässig. Die Einfriedungen sind nur bis zu einer Höhe von
jeweils 2,0 m zulässig. Einfriedungen mit Koniferen sind nicht zulässig

b) Grundstückseinfriedungen im Bereich der festgesetzten Vorgartenzonen sind nicht zulässig.
Ausgenommen hiervon ist das allgemeine Wohngebiet, in dem gemäß den zeichnerischen Festsetzungen
nur Einzel- bzw. Doppelhäuser zulässig sind.

c) Die Höhe von Terrassentrennwänden ist auf eine zulässige Höhe von 2,0 m beschränkt.
d) Innerhalb der festgesetzten privaten Grünflächen (PG) sind Einfriedungen nicht zulässig. Einfriedungen an

den Grenzen zu den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten sind gemäß Punkt a) dieser Festsetzung
zulässig. Nicht zulässig sind Einfriedungen jedoch an den Grenzen zu den festgesetzten allgemeinen
Wohngebieten, wenn dort ein Geh- und Fahrrecht 1 oder 2 (GF1 oder GF2) festgesetzt ist.

4. Satellitenempfangsanlagen / Mobilfunksendeanlagen
a) Parabolantennen für den Satellitenrundfunkempfang sind nur auf den Dachflächen zulässig.
b) Mobilfunksendemasten und -anlagen sind innerhalb der allgemeinen Wohngebiete nicht zulässig.

5. Vorgartenzone
Die Vorgärten sind mit Einsaaten und Pflanzen zu begrünen. Davon ausgenommen sind auf max. 40 % der
Fläche die notwendigen Zuwegungen, Stellplätze und Abstellflächen für Fahrräder bzw. umbaute Müllbehälter.
Parkplätze sind mit wasserdurchlässigen Rasenlinern oder als wassergebundene Decke anzulegen.

6. Gestaltung der nicht bebauten Grundstücksfläche
Die Anlage und Gestaltung der nicht bebauten Grundstücksflächen in Form von Kies- und Schottergärten ist
nicht zulässig.

7. Müllsammel- und Fahrradräume
Bei Mehrfamilienhäusern sind Müllsammel- und Fahrradräume in die Gebäudekubatur zu integrieren. Bei
Einzel- und Doppelhäusern bzw. Hausgruppen sind Müllsammelbehälter in die Fassade zu integrieren bzw.
falls sie in der Vorgartenzone errichtet, werden gestalterisch einzuhausen. Gemeinschaftliche Sammelflächen
für Einzel- und Doppelhäuser bzw. Hausgruppen sind im rückwärtigen Bereich ebenfalls zulässig.

III. Nachrichtliche Übernahmen
Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB werden die nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen
nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen:

1. Hochspannungsfreileitung
Außerhalb des Plangebietes verläuft östlich eine 110-kV-Hochspannungsfreileitung Offheim-Elsighofen. Im
Plangebiet verläuft jedoch teilweise der Schutzstreifen der 110-kV-Hochspannungsleitung. Dieser
Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. Von einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen
Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der Westnetz GmbH
Bauunterlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NN) zur Prüfung und
abschließenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem
Grundstückseigentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der
Westnetz GmbH.
Im Schutzstreifen der Leitung dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenommen werden, die eine Endwuchshöhe
von maximal 3,0 m erreichen. Um den Mast (außerhalb des Plangebietes) herum muss jedoch eine Fläche mit
einem Radius von 15,0 m von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freigehalten werden.
Durch höherwachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. außerhalb des Leitungsschutzstreifens
angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen eventuellen Baumumbruch die
Hochspannungsfreileitung beschädigt wird. Aus diesem Grund sind in diesen Bereichen Gehölze zur
Anpflanzung vorzusehen, die in den Endwuchshöhen gestaffelt sind.

2. Trinkwasser-Transportleitung und Stromleitungen
Im Plangebiet verläuft eine Trinkwasser-Transportleitung (Verbundleitung Linter, DN 250 PVC) aus dem Jahre
1979. Entlang dieser Trinkwasserleitung befinden sich auch Stromleitungen. Dieser Leitungsverbund wird
nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. In den durch das östliche Sondergebiet und den beiden
allgemeinen Wohngebieten überplanten Bereichen sind die Leitungen in Abstimmung mit der
Energieversorgung Limburg zu verlegen.

IV. Hinweise

1. Rechtsfolgen
Innerhalb des Plangebietes bestehende Rechtssetzungen aufgrund des Preußischen Fluchtliniengesetzes, des
Wiederaufbaugesetzes Hessen, des Bundesbaugesetzes oder des Baugesetzbuches treten mit der
Rechtsverbindlichkeit dieses Bebauungsplanes außer Kraft.

2. Rechtsgrundlagen
Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634).
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58).
Es gilt die Hessische Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198).
Es gilt jeweils die bei Erlass dieser Satzung geltende Fassung.

3. Artenschutz
Laut dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Bebauungsplan Limburg V. und VI. BA, Artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag, poserplan, 29.07.2025) ergeben sich keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), wenn insbesondere nachstehende Maßnahmen zur Vermeidung und
Minderung artenschutzrelevanter Beeinträchtigungen beachtet werden:
a) Folgende CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG)

werden in Bezug auf zwei Reviere der Feldlerche im Plangebiet, drei weitere Brutreviere unmittelbar
südlich angrenzend sowie fünf weiteren Revieren östlich des Geltungsbereiches erforderlich:
- Gemarkung Linter, Flurstück Nr. 35, Größe 17,4 ha: Anlage von 25 Lerchenfenstern mindestens je 20

m² bzw. 40 m² bei Rapsanbau. Pro Hektar sind mindestens zwei Lerchenfenster anzulegen, wobei pro
Hektar maximal 10 Fenster eingerichtet werden dürfen. Der Abstand der Fenster zum Feldrand muss
mindestens 25 m zu Gehölzen, Gebäuden oder ähnlichen Strukturen mindestens 50 m und zu
benachbarten Fenstern mindestens 200 m betragen. Die Feldlerchenfenster dürfen nicht neben
Fahrspuren liegen.

- Gemarkung Linter, Flurstück Nr. 24, Größe 1,18 ha: Blühstreifen, 0,15 ha, Ostseite des Flurstücks.
Der Blühstreifen ist als 10,5 m breiter Ackerrain anzulegen. Die Ansaat muss mit einer autochtoner
Saatgutmischung (RegioZert) mit einem Gräser-/Kräuterverhältnis von ca. 70 % zu 30 % erfolgen.
Eine einmal jährliche Mahd ab 1. September ist erforderlich und eine Verbuschung bzw. ein
Gehölzaufwuchs auf den Rain-Flächen sind zu verhindern. Der Einsatz von Dünge- und/oder
Pflanzenschutzmitteln auf den Rain-Flächen ist unzulässig.

Die vorstehenden Maßnahmen sind von der Stadt Limburg bauvorgreifend umzusetzen.
Darüber hinaus sind folgende Vermeidungs- Maßnahmen erforderlich.
b) Maßnahme V1 - Bauzeitenregelung, Baustellenzu- und Abfahrten

- Vorgezogene Umgebungsarbeiten: Die Herstellung des südlichen Rundweges mit Umgebungsflächen
(Graben, Ergänzungspflanzungen Gehölze) hat als vorgezogene Umgebungsarbeiten außerhalb des
Zug- und Rastgeschehens (01.12. bis 15.02. bzw. vom 16.03. bis 31.08.) mit Besatzkontrolle auf
Bodenbrüter zu erfolgen.

- Die Baufeldräumung innerhalb des Geltungsbereiches ist nur von 01.09. bis 15.03. bzw. vom 16.03.
bis 31.08. mit Besatzkontrolle auf Bodenbrüter zulässig.

- Die Ertüchtigung der Wegeführung nach Linter ist als vorgezogene Maßnahme vor Errichtung der
Wohnbebauung im Zeitraum zwischen 01.12. bis 15.02. bzw. vom 01.05. bis 31.07. auszuführen.

- Baustellenzu- und Abfahrten: Die Baustellenzu- und Abfahrten zum Baugebiet erfolgen über das
bestehende Verkehrsnetz. Zusätzlich ist eine Einbahnstraßenregelung mit einer Zufahrt über die
Straße „Breites Driesch“ und einer Abfahrt für den bestehenden Wirtschaftsweg am östlichen Rand
der vorhandenen Wohnbebauung an der Straße „Breites Driesch“ zulässig.

- Errichtung neuer Wohnbebauung: Die Errichtung der neuen Wohnbebauung ist ganzjährig zulässig.
Die Maßnahme V3 ist zu beachten.

c) Maßnahme V2 - Biologische Baubegleitung
Um das Eintreten von Verbotstatbeständen im Rahmen des Brut- und Aufzuchtphase der Avifauna des
Offenlandes zu vermeiden, ist durch eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) im Zeitraum 01.03. bis 31.08.
eine Besatzkontrolle unmittelbar vor Beginn der Herstellung der südlichen Umgebungsflächen und
Baufeldräumung durchzuführen; diese legt ggf. bei Vorkommen von Brutstätten innerhalb des
artspezifischen Störbereichs eine Bauzeitenbeschränkung fest.

d) Maßnahme V3 - Tageszeitliche Bauzeitenregelung
Die Bauarbeiten im gesamten Bebauungsplangebiet sind nur am Tag (von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang) zulässig.

e) Maßnahme V4 - Abschirmung des Baufeldes sowie der geplanten Wohnbebauung gegenüber der
angrenzenden Feldflur
Im Rahmen der Realisierung der Planung sind nachstehende Abschirmungen gegenüber der offenen
Feldflur umzusetzen
- Alle vorhandenen, in West-Ost-Richtung verlaufenden linearen Gehölzreihen sind zu erhalten.

Bestehende Lücken sind mittels Ergänzungspflanzungen schnell wachsender standortheimischer
Gehölze zu füllen.

- Der südliche Rundweg ist mit dem Aushubmaterial des südlich angrenzend herzustellenden Grabens
leicht erhöht zu errichten.

- Südlich des Rundweges erfolgen punktuell weitere vorgezogene Planzungen schnell wachsender
standortheimischer Gehölze.

- Die Südgrenze der geplanten Hundefreilauffläche wird nach Süden zwischen Bewuchsinsel und
Freilauffläche mit natürlichem Lärmschutz eingefasst.

f) Maßnahme V5 - Besucherlenkung innerhalb der Wohnbebauung
- Die Gestaltung der Wohnumgebung erfolgt in Hinblick auf eine optimale Eignung für die

Erholungsnutzung. Ziel ist es, die Bewohner durch eine große Attraktivität im Plangebiet zu halten.
Dazu gehört ein großer Anteil an Grünflächen zwischen und um die Bebauung, Spielplätze,
Hundefreilauffläche, Feuchtbereiche der Retentionsflächen, attraktive Wegeführung innerhalb des
Geltungsbereiches etc.

- Besucherlenkung durch Rundwegeführung: Ziel ist es, durch geschlossene Rundwege die Nutzer im
Areal zu halten. Es wird im Südabschnitt keine Anbindung aus dem Areal an die sich südlich
anschließende Feldflur mehr geben. Das gilt sowohl für die südliche Grenze der Wohnbebauung
(Rundweg mit südlich vorgelagertem Graben, Abtrennung vorhandener Wirtschaftswege ab der
Grenze des Geltungsbereiches) als auch für die Südostseite der Bebauung. Hier wird die
Wegeführung aus Süden (südlicher Rundweg) innerhalb des Geltungsbereiches weit nach Norden
geführt. Ein Entstehen von Trampelpfaden durch die vorhandene Baumreihe zu dem parallel
unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzenden aktuell stark frequentierten Wirtschaftsweg wird
durch eine dichte Unterpflanzung mit Dornengehölzen verhindert.

g) Maßnahme V6 - Besucherlenkung außerhalb der Wohnbebauung
- Unterbrechung von bestehenden Wegebeziehungen nach Süden
- Rückbau eines vorhandenen befestigten Weges als Rasenwege
- Besucherlenkung nach Linter (Ertüchtigung/attraktive Gestaltung einer nördlichen Wegeführung,

Lenkung auf diesen Weg durch Anbindung des südlichen Rundweges an diese nördliche
Wegeführung, temporäre Sperrung der südlichen Wegeführung während des Zug- und
Rastgeschehens)

4. Bodenschutz
Die Vorschriften des § 12 der Bodenschutz-Verordnung (BBodSchV) sind zu beachten.

5. Baumstandorte in öffentlichen Straßen
In den Erschließungsstraßen sind die Baumstandorte nahe privater Grundstücksgrenzen vorgesehen. Hier
besteht eine Duldungspflicht von Seiten der Grundstückseigentümer und -besitzer gemäß § 28 „Bepflanzung
des Straßenkörpers“ Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der Fassung vom 8. Juni 2003 gegenüber den
Einwirkungen der Baumpflanzungen.
Die Grundstückseigentümer und -besitzer haben der Stadt Limburg rechtzeitig vorher anzuzeigen, wenn sie
Wurzeln und Äste von Straßenbäumen, die in ihr Grundstück ragen, abschneiden wollen.

6. Denkmalschutz
Für das Plangebiet erfolgten in den Jahren 2021 und 2022 Magnetometerprospektionen. Darüber hinaus
wurden im Juli 2022 drei Grabungsschnitte vorgenommen. Die Ergebnisse der Untersuchungen ergaben
moderne Störungen, archäologisch relevante Strukturen und geologisch-bodenkundliche Phänomene. In
Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen erfolgen sowohl für den westlichen Bauabschnitt
(1. BA) sowie für den östlichen Bauabschnitt (2. BA) die weiteren notwendigen Untersuchungen im Vorfeld der
Erschließungsarbeiten.
Innerhalb und angrenzend des Plangebietes liegt der ehemalige Linterer Feldflugplatz, der in den Jahren
1936/37 angelegt und am 26. März 1945 zerstört wurde. Innerhalb der öffentlichen Grünflächen nördlich des
nordwestlichsten allgemeinen Wohngebietes sowie im südlichen Bereich der südlichsten öffentlichen
Grünfläche erfolgt die Anlage einer Wegespur, um die Erinnerungen an den ehemaligen Feldflugplatz erlebbar
zu machen. Die Wegespur wird jedoch nur in diesen Teilbereichen geplant. Im Übergang zum SPA-Gebiet wird
ein auskragender Balkon vorgesehen.

7. DIN-Vorschriften und sonstige anzuwendende Regelwerke
DIN-Vorschriften und sonstige private Regelwerke, auf die in den textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes verwiesen wird, sind jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung
anzuwenden und können bei der Stadtverwaltung Limburg a. d. Lahn während der Dienststunden der
Verwaltung eingesehen werden.

8. Externe Ausgleichsmaßnahmen
Es werden auf nachstehenden städtischen Flurstücken innerhalb des Vogelschutzgebietes „Feldflur bei
Limburg“ (DE 5614-401) folgende externen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt:

- Blühstreifen 1: Auf dem Flurstück 24 (teilweise, siehe Plankarte 3) der Flur 28 der Gemarkung Linter ist auf
einer Fläche von 0,15 ha ein Blühstreifen in einer Breite von 10,5 m anzulegen, welcher insbesondere als
Lebensraum für Offenlandarten wie die Feldlerche dient.

- Blühstreifen 2: Auf dem Flurstück 30/2 (teilweise, siehe Plankarte 4) der Flur 28 der Gemarkung Linter ist
auf einer Fläche von 0,86 ha ein Blühstreifen in einer Breite von 10,0 m anzulegen.

Die Ansaat und Bewirtschaftung beider Flächen hat gemäß dem Hinweis 3 a) Artenschutz zum Blühsteifen auf
Flurstück Nr. 24 zu erfolgen.

9. Fassadenbegrünung
Insbesondere zur Verbesserung des Mikroklimas und der Regenwasserretention wird in den allgemeinen
Wohngebieten eine Fassadenbegrünung durch Bepflanzung von rankenden Pflanzen empfohlen.

10. Handbuch für die Gestaltung und Nachhaltigkeit im Baugebiet Blumenrod V und VI
Für das Plangebiet wurde das „Handbuch für die Gestaltung und Nachhaltigkeit im Baugebiet Blumenrod V und
VI“ mit Datum vom 01.08.2025 aufgestellt. Dieses ist bei der Umsetzung des Plangebietes sowie bei der
Errichtung von Baukörpern zu berücksichtigen.

11. Kampfmittelbeseitigungsdienst
Kriegsluftbilder liefern Hinweise, dass es sich beim Plangebiet um ein Bombenabwurfgebiet handelt. Vom
Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. Konkret
wurden im Plangebiet drei Verdachtspunkte ermittelt, die auf möglicherweise noch vorhandene
Bombenblindgänger hinweisen. Darüber hinaus ergibt die Auswertung der Luftbilder Hinweise auf drei
Flakstellungen. Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. Es
ist vorgesehen, dass die Räumung vor dem Baubeginn erfolgt. Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist auch
dann erforderlich, wenn sich diese Verdachtspunkte außerhalb des Baufeldes bzw. Grundstückes befinden und
vor bodeneingreifenden Bauarbeiten ein Sicherheitsabstand im Radius von 15 Metern um den eingemessenen
Verdachtspunkt nicht eingehalten werden kann.

12. Starkregen
Zum Schutz vor erheblichen Schäden durch Stark- und Sturzregen ist im gesamten Gebiet der
Überflutungsschutz gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder bedarfsweise des Standes der
Technik sicherzustellen. Bei Extremniederschlägen kann auch ein Oberflächenabfluss unbefestigter Flächen
auftreten. Die Baufelder nördlich der geplanten Haupterschließungsstraße sowie teilweise südwestlich
angrenzend an die Haupterschließungsstraße können dabei besonderen Belastungen ausgesetzt sein.
Es wird empfohlen, dass alle Gebäudeöffnungen mindestens 30 cm über dem Niveau der angrenzenden
Straße liegen. Die Empfehlung gilt auch für Kellertüren und -fenster einschließlich der wasserdicht
anzubringenden Lichtschächte sowie Garageneinfahrten.
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche zwischen den westlich geplanten allgemeinen Wohngebieten sowie der
Bestandsbebauung der Robert-Koch-Straße und der Kneippstraße wird eine Flutmulde zur Ableitung des
Niederschlagswassers im Falle eines Sturzregens errichtet.

13. Stationäre Anlagen
Bei der Aufstellung und dem Betrieb von stationären Anlagen (Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte,
Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke) sind die Anforderungen des "Leitfaden für die
Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" in der aktuellen Ausgabe zu beachten.

14. Verkehrskonzept
Es wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet ein autoarmes Gebiet vorgesehen ist. Hierzu ist u. a.
vorgesehen, den ÖPNV zu stärken und Car-Sharing im Plangebiet anzubieten. Darüber hinaus werden neben
ergänzenden Mobilitätsangeboten zwei Mobilitätsstationen im Plangebiet vorgesehen. Ein noch zu erstellendes
Mobilitätskonzept liefert hierbei die Grundlagen für die Konzeption und den späteren Betrieb.
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